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Verkehrsbeschränkungen 
 
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenver-
kehr vom 19. Dezember 1958 und die zugehörige Ver-
ordnung über die Strassensignalisation vom 
5. September 1979 werden folgende Verkehrsbe-
schränkungen verfügt: 
 
Oberfeldweg: 
Einmündung Oltnerstrasse 
- Sackgasse (Signal 4.09) 
Nach Haus Nr. 3 bis Einmündung Höhenweg 
- Gemeinsamer Rad- und Fussweg (Signal 2.63.1) 
 
Widerruf (Ausschreibung vom 25.11.1978) 
Ganzer Oberfeldweg 
- Aufhebung Fahrverbot für Motorfahrzeuge, ausge-
nommen Zubringerdienst 
 
Oltnerstrasse: 
Widerruf (Ausschreibung vom 30.06.1979) 
Früher K103, ab nördlichem Stadtausgang bis und mit 
Lichtsignalanlage "Höhe" 
- Aufhebung Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 
 
Einsprachen 
 
Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind 
innert 30 Tagen seit Publikation bei der verfügenden 
Behörde einzureichen. Die Einsprache muss einen An-
trag und eine Begründung enthalten. Die Verkehrsbe-
schränkungen werden erst nach erfolgter Signalisation 
rechtskräftig. 
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